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Aufbauend auf einem Diskus
sionspapier der sogenannten 
BundLänderArbeitsgruppe 

„Stiftungsrecht“ für ein Gesetz zur 
Vereinheitlichung des Stiftungsrechts 
wurde nach Jahre andauernden Vor
arbeiten jetzt ein Referentenentwurf 
des Justizministeriums vorgelegt, 
der als entscheidende Grundlage für 
eine spätere Gesetzgebung gesehen 
werden kann.

Erste Kommentare würdigen die 
Eckpunkte des Papiers, etwa die Ein
führung eines vom Bundesamt der 
Justiz geführten Stiftungsregisters, das 
v. a. mehr Transparenz im Stiftungs
sektor herstellen wird, oder die Ein
führung einer Business Judgment 
 Ru le, die die Haftungsrisiken für Or
ganmitglieder klarer als bisher defi
nieren und für mehr Handlungssicher
heit bei den Betroffenen sorgen soll.

Aus meiner Sicht kommt aber auch 
einem bislang nicht unbedingt im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ste
henden Aspekt eine wichtige Bedeu
tung zu. Für Stiftungen in Deutsch
land gibt es im Unterschied zu anderen 
Ländern, etwa den USA, bisher keine 
Vorgabe des Gesetzgebers, in welcher 
Höhe Mittel zur Verwirklichung des 
Stiftungszwecks zur Verfügung ge
stellt werden müssen. Demgegenüber 
(in Ländern wie den USA nicht gel
tend) ist der (ungeschmälerte) Erhalt 
des Kapitals bei auf Dauer errichteten 
Stiftungen zwingend. Dies führt zu 
der Besonderheit, dass deutsche Stif
tungen die Erträge aus der Vermögens
anlage trennen müssen in ordentliche 
(Zinsen, Dividenden oder Mieten) und 
außerordentliche Erträge (realisierte 
Kursgewinne). Letztere fließen der 

Umschichtungsrücklage zu und wer
den somit Bestandteil des Stiftungs
kapitals, während die ordent lichen 
 Erträge nach bisher weit verbreiteter 
Auffassung allein für die Stiftungs
zweckverwirklichung (Fördermittel) 
zur Verfügung stehen. Das Bild der 
 sogenannten „Fruchtziehung“ ist in 
diesem Zusammenhang allgemein be
kannt. Hinzu kommt, dass nach § 62 
der Abgabenordnung maximal ein 
Drittel des Überschusses aus Vermö
gensbewirtschaftung, der sich eben
falls maßgeblich aus den erwirtschaf
teten ordentlichen Erträgen ergibt, 
dem Kapital als freie Rücklage zum 
Zweck seiner Erhaltung zugeführt 
werden kann, wodurch weitere Mittel 
der eigentlichen Zweckverwirk lichung 
entzogen werden. Vor allem die an
haltende Niedrigzinsphase hat es den 
Stiftungen in den letzten Jahren stetig 
erschwert, ihren Stiftungszweck zu 
verwirklichen. In vielen Fällen wurde 
dies zunehmend über Spendenein
nahmen kompensiert. Auch die Rück
lagenbildung nach § 62 der Abgaben
ordnung konnte oft nur teilweise oder 
gar nicht mehr bedient werden. 

Der Referentenentwurf sieht nun 
vor, dass, sofern die Satzung der Stif
tung es zulässt, die Umschichtungs
rücklage auch für die Zweckverwirk
lichung, also für die Bereitstellung von 

Fördermitteln eingesetzt werden darf, 
ohne dass sich daraus später eine 
 Wiederaufstockungspflicht ergibt.

Dies kann aus meiner Sicht als 
bahnbrechend angesehen werden. 
Denn damit wird zum einen dem Um
stand Rechnung getragen, dass es 
 vo raussichtlich über Jahre nicht mehr 
möglich sein wird, über festverzins
liche Wertpapiere den Stiftungszweck 
aus dem eigenen Vermögen heraus an
gemessen zu verwirklichen, ohne un
verhältnismäßig hohe Ausfallrisiken 
einzugehen. Zum anderen spiegelt 
sich darin die Erkenntnis wider, dass 
für eine erfolgreiche Vermögensanlage 
eben auch Sachwerte, also vor allem 
Aktien, Immobilien und auch alter
native Investments unabdingbar sind, 
um über deren langfristige Wertent
wicklung nicht nur zur realen Kapital
erhaltung beizutragen, sondern auch 
das notwendige Äquivalent für die 
versiegenden Zinserträge zu erwirt
schaften. Zusätzlich ergibt sich ein 
 positiver Diversifikationseffekt. 

Weshalb die sinnvolle Verwendung 
von Umschichtungsgewinnen mit 
 einer Verankerung in der Stiftungssat
zung gekoppelt werden soll, erschließt 
sich mir allerdings nicht ganz, insbe
sondere dann nicht, wenn eine Stiftung 
beispielsweise über eine geeignete Ka
pitalerhaltungsrechnung nachweisen 
kann, dass der reale Kapitalerhalt nach
haltig sichergestellt ist. Hiermit würde 
für viele Stiftungen eine neue und 
 unnötige Hürde errichtet. Die geplante 
Einbeziehung der Umschichtungs
rücklage in die künftige Verwirk
lichung des Stiftungszwecks bleibt 
aber unbeschadet dessen ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung. 
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